
Fassung vom 21. September 2011 

 

Gesetz vom ..........., mit dem das Tiroler Bergspo rtführer-

gesetz geändert wird 

 

 

Der Landtag hat beschlossen: 

 

Artikel I 

Das Tiroler Bergsportführergesetz, LGBl. Nr. 7/1998 , zuletzt 

geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. XX/2011, wird w ie folgt 

geändert: 

 

1. Der Abs. 2 des § 3 hat zu lauten: 

  „(2) Ein Berg- und Schiführer darf überdies seine  Gäste 

  a) zur Vorbereitung einer geplanten Schitour in d en für 

Schitouren erforderlichen Fertigkeiten des Schilauf ens unter-

weisen und 

  b) beim Schilaufen auf Abfahrten im freien Schira um und auf 

Schirouten, Schipisten und Loipen führen oder begle iten.“ 

 

2. § 7 hat zu lauten: 

„§ 7 

Berg- und Schiführerausweis, Berg- und Schiführerab zeichen, 

Berg- und Schiführerbuch 

  (1) Die Behörde hat jeder Person, der sie die Bef ugnis als 

Berg- und Schiführer verliehen hat, zugleich mit de m Ver-

leihungsbescheid das Berg- und Schiführerabzeichen,  den Berg- 

und Schiführerausweis und das Berg- und Schiführerb uch zu 

übergeben. 

  (2) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähe re Bestim-

mungen über die Art, die Form und das Tragen des Be rg- und 

Schiführerabzeichens sowie über den Inhalt und die Form des 
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Berg- und Schiführerausweises und des Berg- und Sch iführer-

buches zu erlassen. 

  (3) Das Berg- und Schiführerabzeichen hat jedenfa lls die In-

schrift „Berg- und Schiführer - Land Tirol“ und den  Familien- 

oder Nachnamen und den Vornamen des Berg- und Schif ührers zu 

enthalten. 

  (4) Der Berg- und Schiführerausweis hat jedenfall s zu ent-

halten: 

  a) den Familien- oder Nachnamen und den Vornamen,  das Ge-

burtsdatum und ein Lichtbild des Berg- und Schiführ ers sowie 

  b) die Geschäftszahl des Verleihungsbescheides un d die Be-

zeichnung der Behörde, die den Bescheid erlassen ha t.  

  Weiters kann ein Raum für die Bestätigung über di e Entrich-

tung des Mitgliedsbeitrages zum Tiroler Bergsportfü hrerverband 

vorgesehen werden. 

  (5) Das Berg- und Schiführerbuch hat jedenfalls d ie Inhalte 

nach Abs. 4 lit. a und b sowie die erforderliche An zahl von 

fortlaufend nummerierten leeren Blättern zu enthalt en. 

  (6) Verliert ein Berg- und Schiführer sein Berg- und Schi-

führerabzeichen, seinen Berg- und Schiführerausweis  oder sein 

Berg- und Schiführerbuch, ist das Berg- und Schifüh rerbuch 

vollgeschrieben oder sind die amtlichen Eintragunge n im Berg- 

und Schiführerausweis oder Berg- und Schiführerbuch  nicht mehr 

lesbar, so hat ihm die Bezirksverwaltungsbehörde au f seinen 

Antrag ein neues Berg- und Schiführerabzeichen, ein en neuen 

Berg- und Schiführerausweis bzw. ein neues Berg- un d Schi-

führerbuch auszufolgen.“ 

 

3. Der Abs. 1 des § 8 hat zu lauten: 

  „(1) Ein Berg- und Schiführer hat bei der Ausübun g seiner 

Tätigkeit sein Berg- und Schiführerabzeichen sichtb ar zu tra-

gen und seinen Berg- und Schiführerausweis mitzufüh ren. Er hat 

den Ausweis den Organen der Behörde und des Tiroler  Bergsport-

führerverbandes und seinen Gästen auf deren Verlang en vorzu-

weisen. Das Berg- und Schiführerbuch ist aufzubewah ren und auf 

Verlangen der Behörde vorzulegen.“ 
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4. Die Abs. 4 und 5 des § 10 werden durch folgende Abs. 4, 5 

und 6 ersetzt: 

  „(4) Zu einem Ausbildungslehrgang dürfen nur Pers onen zuge-

lassen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hab en, über 

die körperliche Eignung sowie über jene Fertigkeite n und 

Kenntnisse im Bergsteigen und Schibergsteigen verfü gen, die 

die erfolgreiche Ablegung der Berg- und Schiführerp rüfung nach 

der Teilnahme am Ausbildungslehrgang erwarten lasse n. Die kör-

perliche Eignung ist durch ein höchstens drei Monat e altes 

ärztliches Attest nachzuweisen. Die erforderlichen Fertig-

keiten und Kenntnisse sind durch einen Tourenberich t und die 

Ablegung der Eignungsprüfung nachzuweisen. Die Eign ungsprüfung 

ist vor der Prüfungskommission nach § 11 Abs. 4 abz ulegen.  

  (5) Die Ablehnung der Zulassung zu einem Ausbildu ngslehrgang 

ist mit Bescheid des Präsidenten des Tiroler Bergsp ortführer-

verbandes auszusprechen. Gegen einen solchen Besche id ist die 

Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat zuläs sig. 

  (6) Die Landesregierung hat unter Berücksichtigun g der Aus-

bildungserfordernisse des Ausbildungslehrganges nac h Abs. 1 

durch Verordnung nähere Bestimmungen über den Toure nbericht 

und die Eignungsprüfung zu erlassen.“ 

 

5. Die bisherigen Abs. 6 und 7 des § 10 enthalten d ie Absatz-

bezeichnungen „(7)“ und „(8)“. 

 

6. Im nunmehrigen Abs. 8 des § 10 wird der zweite S atz aufge-

hoben. 

 

7. Im Abs. 1 des § 11 hat der erste Satz zu lauten:  

  „Zur Berg- und Schiführerprüfung dürfen nur Perso nen zuge-

lassen werden, die an einem Ausbildungslehrgang nac h § 10 

Abs. 1 oder an einer nach § 10 Abs. 7 oder 8 anerka nnten Aus-

bildung, soweit eine solche Ausbildung den Ausbildu ngslehrgang 

nach § 10 Abs. 1 ersetzt, teilgenommen oder eine Er gänzungs-

prüfung nach § 12 Abs. 6 abzulegen haben.“ 
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8. Der Abs. 4 des § 11 hat zu lauten: 

  „(4) Die Berg- und Schiführerprüfung einschließli ch der Er-

gänzungsprüfung nach § 12 Abs. 6 ist vor einer Prüf ungskommis-

sion abzulegen. Ihr gehören ein entsprechend qualif izierter 

Bediensteter der nach der Geschäftseinteilung des A mtes der 

Tiroler Landesregierung für die fachlichen Angelege nheiten des 

Bergsportführerwesens zuständigen Abteilung als Vor sitzender 

und drei weitere von der Landesregierung auf Vorsch lag des 

Tiroler Bergsportführerverbandes auf die Dauer von fünf Jahren 

zu bestellende Mitglieder an. Zu weiteren Mitgliede rn dürfen 

nur Personen bestellt werden, die die Tätigkeit als  Berg- und 

Schiführer mindestens zwanzig Wochen ausgeübt haben . Für jedes 

dieser Mitglieder ist in gleicher Weise ein Ersatzm itglied zu 

bestellen. Wenn dies aus Gründen der Prüfungsorgani sation 

zweckmäßig ist, kann ein zweites Ersatzmitglied bes tellt wer-

den.“ 

 

9. Im § 11 wird folgende Bestimmung als Abs. 5 eing efügt: 

  „(5) Das Amt eines weiteren Mitgliedes oder Ersat zmitgliedes 

der Prüfungskommission nach Abs. 4 endet vorzeitig durch 

Widerruf der Bestellung oder den Verzicht auf das A mt. Die 

Landesregierung hat die Bestellung zu widerrufen, w enn das 

betreffende Mitglied seinen Pflichten als Mitglied der Prü-

fungskommission wiederholt nicht nachgekommen ist. Der Ver-

zicht ist gegenüber der Landesregierung schriftlich  zu er-

klären. Er wird mit dem Einlangen der Verzichtserkl ärung bei 

der Landesregierung unwiderruflich und, sofern in d er Ver-

zichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt genann t ist, 

wirksam. In diesen Fällen ist für die restliche Amt sdauer ein 

neues Mitglied bzw. Ersatzmitglied zu bestellen.“ 

 

10. Die bisherigen Abs. 5 und 6 des § 11 erhalten d ie Absatz-

bezeichnungen „6“ und „7“. 
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11. Der nunmehrige Abs. 7 des § 11 hat zu lauten: 

  „(7) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat auf Antrag  einer Per-

son eine nach den Bergsportführergesetzen anderer L änder oder 

den entsprechenden Vorschriften anderer Staaten abg elegte 

Bergsportführerprüfung oder eine bei einem Berufsve rband eines 

anderen Landes oder Staates oder beim Bundesheer, b ei der Bun-

despolizei, bei der ehemaligen Bundesgendarmerie od er bei der 

ehemaligen Zollwache abgelegte vergleichbare Prüfun g nach Maß-

gabe der Gleichwertigkeit dieser Prüfung mit der Be rg- und 

Schiführerprüfung, allenfalls in Verbindung mit ein er ein-

schlägigen Berufspraxis, mit schriftlichem Bescheid  ganz oder 

teilweise anzuerkennen.“ 

 

12. Im Abs. 1 des § 13 wird im zweiten Satz das Zit at „§ 11 

Abs. 5 oder 6“ durch das Zitat „§ 11 Abs. 6 oder 7“  ersetzt. 

 

13. Der Abs. 1 des § 14 hat zu lauten: 

  „(1) Berg- und Schiführeranwärter sind Personen, die bereits 

an jenen Teilen des Ausbildungslehrganges teilgenom men haben, 

die die Gegenstände Lawinenausbildung, Felstourenau sbildung 

und Eistourengrundausbildung umfassen, oder die das  erste 

Semester des Lehrganges zur Ausbildung von Berg- un d Ski-

führern nach den Lehrplänen für Schulen zur Ausbild ung von 

Leibeserziehern und Sportlehrern, BGBl. Nr. 529/199 2, zuletzt 

geändert durch die Verordnung BGBl. II Nr. 307/2006 , erfolg-

reich abgeschlossen haben.“ 

 

14. Im Abs. 1 des § 15 hat der zweite Satz zu laute n: 

  „Im Winter dürfen nur höchstens mittelschwierige Wege, die 

offenkundig nicht von Lawinen bedroht sind, und höc hstens 

mittelschwieriges wegloses Gelände, das offenkundig  nicht von 

Lawinen bedroht ist, sowie auf Gletschern vom Wegeh alter ge-

öffnete Winterwanderwege begangen werden.“ 
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15. § 17 hat zu lauten: 

„ § 17 

Sinngemäße Anwendung von Bestimmungen 

  Für die Verleihung der Befugnis als Bergwanderfüh rer, die 

Führung eines Bergwanderführerverzeichnisses, das B ergwander-

führerabzeichen, den Bergwanderführerausweis, die P flichten 

der Bergwanderführer, das Erlöschen der Befugnis, d ie Anerken-

nung von Ausbildungen und die Verwaltungszusammenar beit gelten 

§ 5, § 6, § 7 mit Ausnahme des Abs. 5, § 8, § 9 mit  Ausnahme 

des Abs. 2 lit. b, § 12 mit der Maßgabe, dass das A usmaß der 

Ergänzungspraxis nach § 12 Abs. 5 erster Satz höchs tens vier 

Wochen betragen darf, § 12a und § 12b sinngemäß.“ 

 

16. Im Abs. 1 des § 18 wird folgender Satz angefügt : 

  „Er hat jedenfalls einen Ausbildungsteil Winterwa nderungen 

und einen Ausbildungsteil Sommerwanderungen zu umfa ssen.“ 

 

17. Im Abs. 4 des § 18 hat der erste Satz zu lauten : 

  „Zu einem Ausbildungslehrgang dürfen nur Personen  zugelassen 

werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, übe r die kör-

perliche Eignung sowie über jene Fertigkeiten und K enntnisse 

im Bergwandern verfügen, die die erfolgreiche Ableg ung der 

Bergwanderführerprüfung nach der Teilnahme am Ausbi ldungs-

lehrgang erwarten lassen.“ 

 

18. Der Abs. 5 des § 18 hat zu lauten: 

  „(5) Für die Anerkennung sonstiger Ausbildungen g ilt § 10 

Abs. 7 und 8 sinngemäß.“ 

 

19. Im Abs. 1 des § 19 hat der erste Satz zu lauten : 

  „Zur Bergwanderführerprüfung dürfen nur Personen zugelassen 

werden, die an einem Ausbildungslehrgang nach § 18 Abs. 1 oder 

an einer nach § 18 Abs. 5 in Verbindung mit § 10 Ab s. 7 oder 8 

anerkannten Ausbildung, soweit eine solche Ausbildu ng den Aus-

bildungslehrgang nach § 18 Abs. 1 ersetzt, teilgeno mmen oder 
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eine Ergänzungsprüfung nach § 12 Abs. 6 in Verbindu ng mit § 17 

abzulegen haben.“ 

 

20. Der Abs. 4 des § 19 hat zu lauten: 

  „Die Bergwanderführerprüfung einschließlich der E rgänzungs-

prüfung nach § 12 Abs. 6 ist vor einer Prüfungskomm ission ab-

zulegen. Ihr gehören ein entsprechend qualifizierte r Bediens-

teter der nach der Geschäftseinteilung des Amtes de r Tiroler 

Landesregierung für die fachlichen Angelegenheiten des Berg-

sportführerwesens zuständigen Abteilung als Vorsitz ender und 

zwei weitere von der Landesregierung auf Vorschlag des Tiroler 

Bergsportführerverbandes auf die Dauer von fünf Jah ren zu be-

stellende Mitglieder an, von denen einer Berg- und Schiführer 

und einer Bergwanderführer sein muss. Zu weiteren M itgliedern 

dürfen nur Personen bestellt werden, die die Tätigk eit als 

Berg- und Schiführer bzw. als Bergwanderführer mind estens 

zwanzig Wochen ausgeübt haben. Für jedes dieser Mit glieder ist 

in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. Wenn dies 

aus Gründen der Prüfungsorganisation zweckmäßig ist , kann ein 

zweites Ersatzmitglied bestellt werden. Für jedes M itglied ist 

in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen. § 11 Abs. 5 

gilt sinngemäß.“ 

 

21. Im Abs. 5 des § 19 wird das Zitat „§ 11 Abs. 5 und 6“ 

durch das Zitat „§ 11 Abs. 6 und 7“ ersetzt. 

 

22. § 22 hat zu lauten: 

„§ 22 

Sinngemäße Anwendung von Bestimmungen 

  Für die Verleihung der Befugnis als Schluchtenfüh rer, die 

Führung eines Schluchtenführerverzeichnisses, das S chluchten-

führerabzeichen, den Schluchtenführerausweis, die P flichten 

der Schluchtenführer, das Erlöschen der Befugnis, d ie Aner-

kennung von Ausbildungen und die Verwaltungszusamme narbeit 

gelten § 5, § 6, § 7 mit Ausnahme des Abs. 5, § 8, § 9, § 12, 

§ 12a und § 12b sinngemäß.“ 



 8 

 

23. Im Abs. 1 des § 23 hat der vierte Satz zu laute n: 

  „Die Teilnehmer am Ausbildungslehrgang haben währ end der 

Zeit der Ausbildung mindestens zehn verschiedene Sc hluchten-

touren selbstständig durchzuführen und darüber Rout entopos an-

zufertigen sowie eine mindestens zweiwöchige Praxis  zu absol-

vieren.“ 

 

24. Der Abs. 4 des § 23 wird durch folgende Abs. 4,  5 und 6 

ersetzt: 

  „(4) Zu einem Ausbildungslehrgang dürfen nur Pers onen zuge-

lassen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet hab en, über 

die körperliche Eignung sowie über jene Fertigkeite n und 

Kenntnisse im Begehen von Schluchten verfügen, die die erfolg-

reiche Ablegung der Schluchtenführerprüfung nach de r Teilnahme 

am Ausbildungslehrgang erwarten lassen. Die körperl iche Eig-

nung ist durch ein höchstens drei Monate altes ärzt liches 

Attest nachzuweisen. Die erforderlichen Fertigkeite n und 

Kenntnisse sind durch einen Tourenbericht und die A blegung der 

Eignungsprüfung nachzuweisen. Die Eignungsprüfung i st vor der 

Prüfungskommission nach § 24 Abs. 4 abzulegen. 

  (5) Die Ablehnung der Zulassung zu einem Ausbildu ngslehrgang 

ist mit Bescheid des Präsidenten des Tiroler Bergsp ortführer-

verbandes auszusprechen. Gegen einen solchen Besche id ist die 

Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat zuläs sig. 

  (6) Die Landesregierung hat unter Berücksichtigun g der Aus-

bildungserfordernisse des Ausbildungslehrganges nac h Abs. 1 

durch Verordnung nähere Bestimmungen über den Toure nbericht 

und die Eignungsprüfung zu erlassen.“ 

 

25. Die bisherigen Abs. 5 und 6 des § 23 erhalten d ie Absatz-

bezeichnungen „(7)“ und „(8)“. 

 

26. Der nunmehrige Abs. 8 des § 23 hat zu lauten: 

  „(8) Für die Anerkennung sonstiger Ausbildungen g ilt § 10 

Abs. 8 sinngemäß.“ 
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27. Im Abs. 1 des § 24 hat der erste Satz zu lauten : 

  „Zur Schluchtenführerprüfung dürfen nur Personen zuge-

lassen werden, die an einem Ausbildungslehrgang nac h § 23 

Abs. 1 oder an einer nach § 23 Abs. 7 oder nach § 2 3 Abs. 8 

in Verbindung mit § 10 Abs. 8 anerkannten Ausbildun g, soweit 

eine solche Ausbildung den Ausbildungslehrgang nach  § 23 

Abs. 1 ersetzt, erfolgreich teilgenommen oder eine Ergän-

zungsprüfung nach § 12 Abs. 6 abzulegen haben.“ 

 

28. Der Abs. 4 des § 24 hat zu lauten: 

  „(4) Die Schluchtenführerprüfung einschließlich d er Ergän-

zungsprüfung nach § 12 Abs. 6 ist vor einer Prüfung skommission 

abzulegen. Ihr gehören ein entsprechend qualifizier ter Be-

diensteter der nach der Geschäftseinteilung des Amt es der 

Tiroler Landesregierung für die fachlichen Angelege nheiten des 

Bergsportführerwesens zuständigen Abteilung als Vor sitzender 

und drei weitere von der Landesregierung auf Vorsch lag des 

Tiroler Bergsportführerverbandes auf die Dauer von fünf Jahren 

zu bestellende Mitglieder an, von denen einer jeden falls Berg- 

und Schiführer, einer jedenfalls Schluchtenführer u nd einer 

Berg- und Schiführer und Schluchtenführer sein muss . Zu weite-

ren Mitgliedern dürfen nur Personen bestellt werden , die die 

Tätigkeit als Berg- und Schiführer bzw. als Schluch tenführer 

mindestens zwanzig Wochen ausgeübt haben. Für jedes  dieser 

Mitglieder ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied  zu bestel-

len. Wenn dies aus Gründen der Prüfungsorganisation  zweckmäßig 

ist, kann ein zweites Ersatzmitglied bestellt werde n. § 11 

Abs. 5 gilt sinngemäß.“ 

 

29. Im § 24 Abs. 6 und § 25 Abs. 1 wird das Zitat „ § 11 

Abs. 6“ jeweils durch das Zitat „§ 11 Abs. 7“ erset zt. 

 

30. Der Abs. 1 des § 26 hat zu lauten: 

  „(1) Die Gesamtheit der Berg- und Schiführer, der  Bergwan-

derführer, der Schluchtenführer, der nach § 14 täti gen Berg- 
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und Schiführeranwärter sowie der Personen, die eine  Ergän-

zungspraxis nach § 12 Abs. 5 oder einen Ausbildungs lehrgang 

nach § 10 Abs. 1, § 18 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 abso lvieren, 

bildet den Tiroler Bergsportführerverband. Diese Pe rsonen sind 

ordentliche Mitglieder.“ 

 

31. Der Abs. 3 des § 26 hat zu lauten: 

  „(3) Die Mitgliedschaft zum Tiroler Bergsportführ erverband 

wird bei den Berg- und Schiführern, den Bergwanderf ührern und 

den Schluchtenführern mit der Verleihung der Befugn is, bei den 

Berg- und Schiführeranwärtern und den Personen, die  eine Er-

gänzungspraxis oder einen Ausbildungslehrgang absol vieren, mit 

dem Beginn der Tätigkeit nach § 14, der Ergänzungsp raxis nach 

§ 12 Abs. 5 bzw. des Ausbildungslehrganges nach § 1 0 Abs. 1, 

§ 18 Abs. 1 oder § 23 Abs. 1 begründet. Sie endet m it dem Er-

löschen der Befugnis als Berg- und Schiführer, als Bergwander-

führer oder als Schluchtenführer bzw. mit dem Ende der betref-

fenden Tätigkeit, der betreffenden Ergänzungspraxis  bzw. des 

betreffenden Ausbildungslehrganges.“ 

 

32. Im Abs. 2 des § 27 wird die lit. o aufgehoben. Die bis-

herige lit. p erhält die Buchstabenbezeichnung „o“.  

 

33. Im Abs. 2 des § 27 hat die nunmehrige lit. o zu  lauten: 

  „o) die Erstattung von Vorschlägen nach § 11 Abs.  4, § 19 

Abs. 4 und § 24 Abs. 4.“ 

 

34. Im Abs. 2 des § 36b hat die lit. a zu lauten: 

  „a) um die Anerkennung einer Ausbildung oder Prüf ung nach 

§ 10 Abs. 8 bzw. § 11 Abs. 7, gegebenenfalls in Ver bindung mit 

§ 18 Abs. 5 oder § 23 Abs. 8, oder“ 

 

35. Im Abs. 1 des § 37 wird am Ende der lit. a der Beistrich 

durch einen Strichpunkt ersetzt und folgender Halbs atz ange-

fügt: 
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  „das Anbieten von Bergsportführertätigkeiten ist der Aus-

übung dieser Tätigkeiten gleichzuhalten,“ 

 

36. Im Abs. 1 des § 37 wird folgende Bestimmung als  lit. g an-

gefügt: 

  „g) im geschäftlichen Verkehr eine auf eine Bergs portführer-

tätigkeit hinweisende Bezeichnung führt, ohne die e ntsprechen-

de Befugnis als Berg- und Schiführer, als Bergwande rführer 

oder als Schluchtenführer zu haben,“ 

 

 

Artikel II 

  (1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der Kund-

machung in Kraft. 

  (2) Die Behörde hat Personen, denen im Zeitpunkt des In-

krafttretens dieses Gesetzes die Befugnis als Berg-  und Schi-

führer als Bergwanderführer oder als Schluchtenführ er zukommt, 

innerhalb von vier Monaten nach diesem Zeitpunkt de n Berg- und 

Schiführerausweis, den Bergwanderführerausweis bzw.  den 

Schluchtenführerausweis zu übergeben.  

  (3) Personen, denen im Zeitpunkt des Inkrafttrete ns dieses 

Gesetzes die Befugnis als Bergwanderführer zukommt,  dürfen 

Bergwanderungen im Winter im Sinn des § 15 Abs. 1 z weiter Satz 

des Tiroler Bergsportführergesetzes in der Fassung des Art. I 

Z. 14 nur durchführen, wenn sie an einer Fortbildun gsveran-

staltung, in der die für die Planung und Durchführu ng solcher 

Bergwanderungen erforderlichen Fertigkeiten und Ken ntnisse 

einschließlich der Interpretation von Lawinenlage- und Wetter-

berichten vermittelt werden, teilgenommen haben. An derenfalls 

dürfen sie im Winter weiterhin nur mittelschwere We ge unter-

halb der Waldgrenze, die offenkundig nicht von Lawi nen bedroht 

sind, begehen. 

  (4) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens  dieses Ge-

setzes die Bergwanderführerprüfung abgelegt haben, darf die 

Befugnis als Bergwanderführer nur verliehen werden,  wenn sie 
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an einer Fortbildungsveranstaltung im Sinn des Abs.  3 erster 

Satz teilgenommen haben. 

  (5) Der Tiroler Bergsportführerverband hat im übe rtragenen 

Wirkungsbereich Fortbildungsveranstaltungen im Sinn  des Abs. 3 

erster Satz nach Bedarf durchzuführen. § 13 Abs. 3 des Tiroler 

Bergsportführergesetzes gilt sinngemäß. 

  (6) Die Funktion der im Zeitpunkt des Inkrafttret ens dieses 

Gesetzes bestellten Mitglieder der Prüfungskommissi onen nach 

den §§ 11 Abs. 4, 19 Abs. 4 und 24 Abs. 4 des Tirol er Berg-

sportführergesetzes in der Fassung des Gesetzes LGB l. Nr. 

XX/2011 endet mit der Bestellung der Mitglieder der  Prüfungs-

kommission nach den §§ 11 Abs. 4, 19 Abs. 4 und 24 Abs. 4 in 

der Fassung des Art. I Z. 8, 20 bzw. 28. Die Bestel lung dieser 

Mitglieder ist spätestens bis zum 31. Dezember 2014  vorzu-

nehmen. 


